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vom
Bildungs- und Kulturdirektion
Nicht klassifiziert
Auswabhl

Schulsozialarbeit im Kanton Bern starken und die Mdglichkeiten des Volksschulgesetzes
zur Entlastung der Kinder- und Jugendpsychiatrie besser nutzen!

Der Regierungsrat wird beauftragt,

1. zusétzliche Anreize fur die Gemeinden zu schaffen, um die Zugangsrate der Schuilerinnen
und Schiler zur Schulsozialarbeit zu erhéhen

2. den Beitragsansatz pro Schilerin oder Schiller gemass Artikel 19 Absatz 1 VSV und die
maximale Kostenbeteiligung des Kantons gemass Artikel 19 Absatz 2 VSV zu erhéhen

Begrindung:

Die Schulsozialarbeit unterstiitzt die Schule bei der Fritherkennung und Bearbeitung von sozia-
len Problemen, die den Schulerfolg gefahrden oder den Unterricht belasten. Sie unterstitzt zu-
dem Schiler und Schlerinnen in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern und vernetzt
sie mit Fachstellen und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Sie férdert die In-
tegration der Kinder und Jugendlichen und unterstlitzt damit auch den Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag der Schule.

Artikel 60a des Volkschulgesetzes wurde im Rahmen der zweiten Lesung zur Gesetzesrevision
in der Sommersession 2021 im Grossen Rat bereits intensiv diskutiert. Einig war sich der
Grosse Rat schon damals tber die Wichtigkeit der Schulsozialarbeit. Eine fixe finanzielle Beteili-
gung des Kantons von 30 Prozent fand im Grossen Rat keine Mehrheit. Dem Regierungsrat
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sollte Spielraum belassen werden. Es wurde aber nicht bestritten, dass zur Férderung der
Schulsozialarbeit eine Kostenbeteiligung von 30 Prozent grundsétzlich winschenswert ware,
sofern dies der finanzielle Spielraum des Kantons zulésst.

Die Motionéare bestreiten nicht, dass sich die finanzielle Situation des Kantons seit 2021 eher
verschlechtert als verbessert hat. Die finanziellen Interessen des Kantons sind jedoch dem ak-
tuellen Notstand in der Versorgung der Kinder- und Jugendpsychiatrie gegeniberzustellen. Die
vorhandenen Angebote in der Kinder- und Jugendpsychiatrie reichen kaum zur Deckung von
Notfallen; die Wartezeiten flr regulare Therapie und Diagnostik betragen fiir Kinder und Ju-
gendliche im Kanton Bern derzeit mehrere Monate.

Die Schulsozialarbeit ist eine wichtige und ein vergleichsweise kostenglinstiges vorgelagertes
Mittel zum Kindesschutz und zur medizinischen Intervention. Eine Vielzahl von Kontakten mit
der Schulsozialarbeit betreffen die Gesundheit und Entwicklung der Schilerinnen und Schdler,
Gewalterlebnisse oder kritische Lebensereignisse. Am Rande sei erwahnt, dass sich gemass
Befragung von LCH Schulsozialarbeit sehr positiv auf die allgemeine Belastung von Lehrperso-
nen auswirkt (vgl. Motion 166-2022 «Stopp dem Lehrermangel! — Die Arbeitsbedingungen mus-
sen mit griffigen Massnahmen und einem Umdenken der padagogischen Konzepte rasch ver-
bessert werden»).

Es haben geméass Kennzahlen 2020/2021 des Kantons lediglich 81 Prozent der Schulerinnen
und Schiler im Kanton Bern Zugang zu Schulsozialarbeit. Fast 50 Prozent der Berner Gemein-
den bieten keine Schulsozialarbeit an. Ferner sind die Schulerinnen und Schuler auch beim An-
gebot der Schulsozialarbeit im Kanton Bern mit Wartezeiten konfrontiert. In gut einem Drittel der
Gemeinden, die Schulsozialarbeit anbieten, werden die Empfehlungen der BKD zum Versor-
gungsgrad pro Schuiler (wohl aus Kostengriinden) nicht eingehalten. Diese kantonalen Werte
sind zur direkten und indirekten Entlastung der Kinder- und Jugendpsychiatrie so rasch als
maoglich zu verbessern.

Begriindung der Dringlichkeit: Aufgrund des aktuellen Notstands in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind die Mass-
nahmen so rasch als mdglich umzusetzen.

Verteiler
— Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 14.12.2022 | Version: 4 | Dok.-Nr.: 258319 | Geschaftsnummer: 2022.RRGR.404

22



	Schulsozialarbeit im Kanton Bern stärken und die Möglichkeiten des Volksschulgesetzes zur Entlastung der Kinder- und Jugendpsychiatrie besser nutzen!

